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Rechtsanwalt
Dr. Andreas van

den Eikel
von White & Case

Grundstücksrecht. Der mit Vormerkung
gesicherte Anspruch aus einem befristeten
Kaufvertragsangebot bleibt bei rechtzeitiger
Verlängerung der Annahmefrist bis zu deren
Ablauf bestehen, auch wenn dies nicht aus
dem Grundbuch erkennbar ist.

BGH, Urteil vom 8. März 2024,
Az. V ZR 176/22

Auch eine verlängerte Vormerkungg
sichert den Anspruch
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DER FALL

Die Klägerin verlangt die Löschung der
zugunsten der Beklagten eingetragenen
Auflassungsvormerkung, die das bis Ende
2016 befristete Angebot auf Übertragung
einer Wohnung sicherte. Vor Ablauf der
Frist wurde die Angebotsfrist auf Ende

2026 verlängert, obwohl zu diesem Zeit-
punkt schon einWiderspruchderKlägerin
gegendie Eigentümerstellung eingetragen
war. Dem BGH zufolge bleibt der gutgläu-
bige Erwerb der Vormerkung durch die
Fristverlängerung unberührt.
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DIE FOLGEN

Der BGH hat erstmals den umstrittenen
Fall entschieden, dass bei rechtzeitiger
Fristverlängerung der rangwahrende Vor-
merkungsschutz unverändert Bestand
hat. Das Gericht begründet dies damit,
dass sich nicht der Inhalt des künftigen
Anspruchs verändert, sondern nur die
zeitliche Entstehungsgrundlage. Der
Schwebezustand wird bis zur Entstehung
verlängert. Die grundbuchliche Publizi-
tätsfunktion erfordert kein Ende der
Sicherungswirkung mit Ablauf der
ursprünglichen Frist, auch wenn es zuver-
lässig Auskunft über die gegenwärtigen
und vergangenen Rechtsverhältnisse
geben soll. Publizität und Schutz des
öffentlichen Glaubens erstrecken sich
nicht auf Bestand und Inhalt der durch die
Vormerkung gesicherten Forderung. Der
Erwerber eines vormerkungsbelasteten

Grundstücks kann dem Grundbuch nie
entnehmen, ob das Angebot noch vor
Fristablauf angenommen wurde. Er ist
aber gewarnt, dass ein Auflassungsan-
spruch entstehen kann oder entstanden
ist. Diese Warnfunktion bleibt bei Verlän-
gerung der Angebotsfrist außerhalb des
Grundbuchs.Die schutzwürdigen Interes-
sen stehen dem Vormerkungsschutz bei
rechtzeitiger Fristverlängerung nicht ent-
gegen, weil dasselbe Ergebnis ebenso
durch Annahme und Abschluss eines auf-
schiebend bedingten Aufhebungsvertrags
erreicht werden kann. Die Sicherungswir-
kungwürde erheblich entwertet, wenn die
Vormerkung trotz rechtzeitiger Verlänge-
rung der Annahmefrist erlöschen würde,
da die Beteiligten nicht ohne Gefahr eines
Rangverlusts flexibel auf veränderte
Umstände reagieren könnten.
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WAS IST ZU TUN?

Die Vormerkung ist ein wichtiges Siche-
rungsmittel, aber nur, wenn es den richti-
gen Rang behält. Für den Vormerkungs-
berechtigten bedeutet die BGH-Recht-
sprechung mehr Sicherheit. Für Erwerber
zeigt das Urteil aber die Lücke beim Aus-
sagegehalt des Grundbuchs, da sie aus der
Bewilligung nicht erkennen können, ob

der Anspruch noch besteht oder schon
ausgeübt wurde. Dies muss dannmit dem
Verkäufer geklärt werden. Nicht entschie-
den hat der BGH, was gilt, wenn die Ver-
längerung nach Fristablauf erfolgt oder
die Vormerkung inhaltlich geändert wird.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss von

CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Ob ein Objekt als Ein- oder
Zweifamilienhaus anzusehen ist und der
Halbteilungsgrundsatz anzuwenden ist,
hängt von der aktuellen und geplanten
Nutzung sowie der Gestaltung des
Hauses ab.

OLG Köln, Beschluss vom 4. September 2024,
Az. 24 U 32/24

Die Provision hängt auch
an der Gestaltung
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DER FALL

Ein Makler bewarb ein Objekt mit der
Überschrift „Imposantes Zweifamilien-
haus“. In der Beschreibungwar jedoch die
Rede von einem „Einfamilienhaus mit
Einliegerwohnung“. In dem Inserat wurde
eine Provision in Höhe von 3,57%
genannt. In der Baugenehmigung ist das
Objekt als „Zweifamilienhaus“ bezeich-
net. Auf die Anzeige meldete sich ein Paar
bei dem Makler, das das Objekt schließ-
lich auch erwarb. Zur Zeit der Besichti-
gung verfügte die Immobilie über nur

einen Briefkasten, einen Stromzähler und
eine Küche. Die einzelnen Etagen waren
mit einfachen Innentüren mit Türklinken
verbunden, der Verkäufer bewohnte mit
seiner Ehefrau alle Etagen. Die Käufer
nutzten das Objekt ebenfalls als Einfami-
lienhaus. Sie verweigerten die Provisions-
zahlung, da derMaklermit demVerkäufer
keine Provisionszahlung vereinbart hatte.
Das Landgericht Bonn wies die Makler-
klage auf Provision ab.
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DIE FOLGEN

Die Berufung scheiterte vor dem OLG
Köln, da der Makler den bei Erwerb eines
Einfamilienhauses durch einen Verbrau-
cher einzuhaltenden Halbteilungsgrund-
satz (§ 656c BGB) nicht eingehalten hat.
Das Einfamilienhaus wird definiert als ein
Gebäude, das in erster Linie denWohnbe-
darf einer Familie deckt. Maßgeblich ist
der darauf ausgelegte Zuschnitt des
Objekts. Eine Einliegerwohnung ist
unschädlich. Auch der von dem Käufer
verfolgte und bei Vertragsschluss offenge-
legte konkrete Erwerbszweck ist entschei-
dend. Die streitgegenständliche Immobi-

lie wurde zwar als Zweifamilienhaus
geplant.Maßgeblich ist aber, dass der Ver-
äußerer sie bis zum Verkauf alleine mit
seiner Ehefrau nutzte unddieDetails auch
wie ein Einfamilienhaus gestaltet waren.
Es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass
die Käufer das Objekt anders nutzen woll-
ten. Die bei Abschluss des Kaufvertrags
aktuelle Nutzung und Ausgestaltung
sowie die erkennbar beabsichtigte Nut-
zung führen daher zur Einordnung als
Einfamilienhaus.
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WAS IST ZU TUN?

Geht es um den Nachweis eines Hauses
bzw. die Vermittlung eines diesbezügli-
chen Kaufvertrags, hat der Makler sich im
Hinblick auf die bei Einfamilienhäusern
nach § 556a BGB einzuhaltende Textform
und das Halbteilungsprinzip des § 656c
BGB zu vergewissern, ob es sich um ein
Einfamilienhaus (ggf. mit Einliegerwoh-

nung) oder um ein Mehrfamilienhaus
handelt. Hierzu sollte er nicht nur die
objektive Beschaffenheit und aktuelle
Nutzung prüfen, sondern auch die Nut-
zungsabsicht der Erwerber ermitteln.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Sollen im B-Plan
Erhaltungsgebiete festgelegt werden, sind
die aktuellen Voraussetzung zu prüfen.
Abwägungsfehler machen den gesamten
B-Plan unwirksam.

OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom
11. Januar 2024, Az. 10 A 2/21

Ein B-Plan scheitert an
veralteten Angaben
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DER FALL

Für ein etwa 30 ha großes Areal in Berlin-
Dahlem gab es 1990 Voruntersuchungen
zur Aufstellung eines B-Plans. Dabei wur-
den die bestehenden Bauten auf ihre
Schutzwürdigkeit aufgrund der städte-
baulichen Gestalt im Sinne des § 172
Abs. 1 Satz 1Nr. 1 BauGB geprüft. Das Ver-
fahren ruhte mehrere Jahre, die Neuauf-
stellung des Plans wurde 2014 beschlos-
sen. 2020 trat der Bebauungsplan in Kraft,
in dem unter anderem mehrere Erhal-

tungsgebiete zum Schutz städtebaulicher
Gestalt in den Bezeichnungen „Villen und
Landhäuser bis ca. 1930“ und „kleine Vil-
len/Einfamilienhäuser bis ca. 1940“ fest-
gesetzt wurden. Das OVG erklärte auf
Antrag eines Grundstückseigentümers
den gesamten Bebauungsplan unter
anderem wegen fehlerhafter Festsetzung
der Erhaltungsgebiete für unwirksam.
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DIE FOLGEN

In Erhaltungsgebieten zum Schutz der
städtebaulichenGestaltmüssen zumZeit-
punkt der Festsetzung Gebäude vorhan-
den sein, die allein oder im Zusammen-
hang mit anderen das Ortsbild oder die
Stadtgestalt prägen. Alternativ können sie
auch von städtebaulicher, insbesondere
geschichtlicher oder künstlerischer
Bedeutung sein. Beruht die Schutzwürdig-
keit vor allem auf mehr als 20 Jahre
zurückliegenden Voruntersuchungen, so
müssen aktualisierte Daten erhoben wer-

den. Denn die relevanten Einzelelemente
könnten nachhaltig verändert worden
sein oder die Stadtgestalt in ihrer Gesamt-
heit kann so wesentliche Einbrüche erfah-
ren, dass der geschützte Bereich keine
Eigenart mehr aufweist. Dazu müssen
auch Neubauten in den Blick genommen
werden. Das wurde vorliegend für die
Jahre zwischen 2003 und 2016 unterlas-
sen. Auch das Baualter ist nur ein Anhalts-
punkt dafür, dass eine besondere städte-
bauliche Gestalt vorliegt.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung verdeutlicht, dass ein
Plangeber nicht ohne weiteres unter dem
Deckmantel der Erhaltung vermeintlich
schützenswerter historischer Bauten die
städtebauliche Weiterentwicklung eines
Ortsteils verhindern darf. Die Beurteilung
der Schutzwürdigkeit muss auf einer voll-
ständigen, willkür- und widerspruchs-
freien Datengrundlage beruhen. Fehlt es
daran und kombiniert der Plangeber –
aufgrund der fehlenden Homogenität der

Bestandsbebauung – die Erhaltungsge-
biete mit inkonsistenten Festsetzungen,
führt eine solche Verhinderungsplanung
zur Unwirksamkeit des gesamten Bebau-
ungsplans. Eigentümer sind Erhaltungs-
gebieten mithin nicht schutzlos ausge-
liefert, sondern können und sollten die
Festsetzung kritisch prüfen sowie gege-
benenfalls auch gerichtlich angreifen.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwältin
Katharina Feddersen
von Osborne Clarke

Quelle: Osborne Clarke

Baurecht. Bauhandwerker können eine
Sicherheit auch bei Mängelbeseitigungen
fordern. Wird sie nicht gestellt, können sie
die Arbeiten verweigern.

OLG Schleswig, Urteil vom 24. Juli 2024,
Az. 12 U 75/23

Ohne Bauhandwerkersicherheit
keine Mängelbeseitigung
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DER FALL

Ein Klassiker: Der Bauherr beauftragt
einen Bauunternehmer mit Arbeiten.
Beide geraten in Streit darüber, was
geschuldet war und ob die erbrachte Leis-
tung mangelhaft oder mangelfrei ist. Der
Bauunternehmer verlangt Werklohn von
etwa 15.000 Euro. Der Bauherr fordert
einen Vorschuss für Mängelbeseitigungs-
arbeiten. Ein Gutachter stellt im Gerichts-
verfahren fest, dass Mängel vorliegen und
die Beseitigung rund 40.000 Euro kosten

wird. Der Bauunternehmer verlangt für
seinen Werklohn im Gerichtsverfahren
eine Sicherheitsleistung nach § 650 f BGB
vom Bauherrn. Dieser erkennt den
Anspruch an, und es ergeht ein entspre-
chendes Urteil gegen ihn. Dennoch stellt
er die Sicherheit nicht, woraufhin der Bau-
unternehmer den Bauvertrag fristlos
außerordentlich kündigt. Erst danach
stellt der Bauherr eine Sicherheit.
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DIE FOLGEN

Zu spät: Dem Urteil des OLG Schleswig
zufolge war der Bauunternehmer zur
Vertragskündigung berechtigt. Dadurch
wurde das Nacherfüllungsstadium been-
det, mit der Folge, dass der Vergütungsan-
spruch des Unternehmers für die erbrach-
ten Leistungen fällig wurde. Ein Unter-
nehmer kann grundsätzlich auch noch
dann Sicherheit verlangen, wenn er nur
noch Mängelbeseitigungsmaßnahmen
vorzunehmen hat. Wird die Sicherheit

nicht gestellt, darf er die Mängelbeseiti-
gung verweigern. Die Sicherung des
Bauuunternehmers ist so lange schutzbe-
dürftig, wie er durch Nacherfüllung eine
Minderung seiner Vergütung beseitigen
kann.Wenn der Bauunternehmerwie hier
kündigt, bekommt er nur die Vergütung
für mangelfreie Leistung. Etwaig vorhan-
dene Mängel führen zur Kürzung des
Werklohns.
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WAS IST ZU TUN?

Das Gericht entschied, dass die Leistung
des Bauunternehmers mangelhaft war
und derMinderwert mindestens die Höhe
des geltend gemachten Werklohns be-
trägt. Der Bauunternehmer erhielt keinen
Werklohn. Der Bauherr erhielt aber auch
keinen Vorschuss zur Mängelbeseitigung,
da durch die Kündigung das Nacherfül-
lungsstadium beendet war. Hier fand eine
Saldierung von 15.000 Euro mit 40.000
Euro statt. Es ist insofern notwendig,
die taktischen Möglichkeiten im Baurecht

zu kennen und von ihnen Gebrauch zu
machen. Abgesehen davon war ein
Missverständnis über die Leistung Auslö-
ser für den Rechtsstreit, welches durch
einen genauen Vertrag und eine solide
Definition des Bausolls sehr einfach hätte
vermieden werden können.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Was tun, wenn man feststellt, dass das
Gras auf der anderen Seite des Hügels
immer grüner ist als auf der eigenen?
Richtig: Man tauscht die Wiese! Wenn
man es richtig machen will, genügt es
natürlich nicht, nur die Kühe umzusie-
deln, man muss auch irgendwie an das
Eigentum der Weide kommen.

Geregelt ist der Grundstückstausch in
§ 480 BGB. Hier wird lediglich auf den
Kaufvertrag verwiesen. Daher unterschei-
den sich Tauschverträge im Immobilien-
bereich nicht elementar von Immobilien-
kaufverträgen.Merkmal des Tauschs ist es
natürlich, dass die Gegenleistung nicht in
der Zahlung vonGeld, sondern durch eine
Sachleistung, nämlich durch Übertra-
gung einer anderen Immobilie, erbracht
wird. Ein Tausch mit anderen Rechtsgü-
tern, insbesondere die Einräumung von
Nutzungsrechten, oder eine Ersetzungsbe-
fugnis, also die Hingabe einer Immobilie
zur Erfüllung einer Geldschuld anstelle
der Zahlung des Geldes, fällt nicht unter
die Kategorie Tausch.

Zurück zu unserem grünen Hügel: Der
erste Schritt in diese Richtung ist es, den
Eigentümer des Objekts der Begierde von
der Idee zu begeistern. Falls dieses Vorha-
ben von Erfolg gekrönt ist, dann ab zum
Notar. Denn es gilt die Beurkundungs-
pflicht (§ 311 b BGB).

In dem Vertrag muss deutlich zum
Ausdruck kommen, dass es sich um einen
Tauschvertrag über Grundstücke und
nicht um zwei Kaufverträge handelt, bei
denen der Kaufpreis in irgendeiner Art
und Weise mit der Hingabe von Immobi-
lien verrechnet wird, oder um zwei Schen-
kungsverträge, die irgendwiemiteinander
stehen und fallen sollen.

Was aber, wenn der Tauschpartner
zum Tausch nur bereit ist, wenn er nicht
nur das Grundstück, sondern auch noch
einen Wertausgleich, also zusätzlich eine
Zahlung, erhält? In den wenigsten Fällen
sind nämlich die Grundstücke gleichwer-
tig. Zuzahlungen zumWertausgleich sind
daher häufig. Das zu zahlende Entgelt
nenntman in diesemFall Tauschaufgabe.

Scheitert das Vorhaben allerdings
daran, dass der Eigentümer des grünen
Hügels kein Interesse an dem von einem
selbst angebotenen Objekt hat, könnte
man sich nach einem weiteren Tausch-
partner umsehen, der das eigene Grund-
stück übernimmt, dafür sein Grundstück
an den Eigentümer des grüneren Hügels
weitergibt, der wiederum das Zielgrund-
stück an einen selbst überträgt. DieseKon-
stellation nennt man Ring- oder Ketten-
tausch.

Es ist dabei nicht erforderlich, dass
jeder sowohl Grundbesitz erhält als auch
hergibt. Möglich ist auch, dass nur ein-
zelne Tauschpartner Grundstücke über-
tragen, eine Ausgleichszahlung jedoch
untereinander an Partner folgt, die nicht
direkt miteinander tauschen. Charakte-
ristisch ist aber, dass die Übereignung
mehrerer Grundstücke nur insgesamt
oder gar nicht stattfinden soll.

Was ist darüber hinaus wichtig? Da
grundsätzlich Kaufvertragsrecht gilt, fällt
auch Grunderwerbsteuer an, und zwar
für jedes Grundstück gesondert. Daneben
sind etwaige Genehmigungserfordernisse,
insbesondere nach Grundstücksverkehrs-
gesetz, zu beachten.

Einzig ein privatrechtliches oder
ein öffentlich-rechtliches, insbesondere
gemeindliches Vorkaufsrecht wird durch
einen Tauschvertrag nicht ausgelöst. Vor-
kaufsrechte, die ausschließlich für den ers-
tenVerkaufsfall eingeräumtwurden, erlö-
schen sogar, wenn nicht entsprechende
Vorkehrungen in der Vorkaufsrechtsbe-
stellung getroffen wurden oder es sich
offensichtlich in Wirklichkeit doch um
einen Kaufvertrag handelt – meistens
erkennbar an der überproportional
hohen Tauschaufgabe.

Die Notarkosten richten sich immer
nur nach demhöherenWert der getausch-
ten Gegenstände, die etwaige Tausch-
aufgabe wird berücksichtigt, sodass die
Gebühr hier nur einmal anfällt.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Folge 23:
Der Tauschvertrag

Notarinnen und Notare berichten
in dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne aus ihrer Praxis.

BLICK INS
IMMOBILIEN-NOTARIAT

Dorothée Vogel,
Notarin in
Germersheim.


